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Richtlinien fiir die Vergabe und Umsetzung von Stipendien des LWB

Zweck der Richtlinien

Die Richtlinien flir die Vergabe und Umsetzung von Stipendien des Lutherischen Weltbundes (LWB) definieren
den Zweck und die Grundsatze der Stipendienvergabe durch die Abteilung fiir Theologie, Mission und
Gerechtigkeit (Department for Theology, Mission and Justice, DTMJ) und deren Umsetzung durch die
Mitgliedskirchen des LWB (MK). Das Dokument enthélt ausfiihrliche Informationen zu Stipendienkategorien,
Auswahlkriterien, Bewerbungs- und Bewilligungsprozessen, Budgetfragen, Aufgaben im Rahmen der Umsetzung
sowie zur Rechenschaftspflicht. AuRerdem legt es die Koordinierungsablaufe innerhalb des LWB-Biros der
Kirchengemeinschaft fest und schafft einen Rahmen fir die Zusammenarbeit zwischen der Abteilung DTMJ und
den LWB-Mitgliedskirchen.

Diese Richtlinien gelten flir alle Stipendien, die von der Abteilung DTMJ vergeben werden.

Die Richtlinien werden durch den LWB-Stipendienausschuss genehmigt. Sie werden regelméRig tberpriift und
aktualisiert, um ihre fortlaufende Relevanz und Wirksamkeit sicherzustellen.

Hintergrund und Zweck der LWB-Stipendien

Seit den 1950 Jahren unterstiitzt der LWB durch sein Stipendienprogramm den Erwerb qualitativ hochwertiger
Bildung in den Mitgliedskirchen. Uber 4.000 Frauen und Manner konnten seither durch das Programm ein
Studium bzw. eine Aus- oder Weiterbildung absolvieren. Das Programm vergab zu Beginn ausschlief3lich
Stipendien im Bereich Theologie, wurde inzwischen aber auf den Bereich Diakonie und Entwicklung ausgeweitet.

In seiner heutigen Form unterstiitzt das LWB-Stipendienprogramm Bildungswege in den Bereichen Theologie,
Diakonie und Entwicklung, die nicht nur das Leben der Stipendiat/innen verandern, sondern auch das Leben
unserer Kirchen und unserer Welt. Ziel des Programms ist es, die Stipendiat/innen mit den notwendigen
Kenntnissen, Fahigkeiten und Kompetenzen auszustatten, um die Handlungsfahigkeit der Kirchen zu stéarken,
ihre ganzheitliche Mission zu betreiben, auf kontextuelle Herausforderungen zu reagieren und wirksame
Transformationen in ihren Gemeinschaften zu bewirken. Durch die Férderung hochwertiger Ausbildung stérkt der
LWB verantwortungsvolle Theologie, transformative Flihrung, kritisches Denken und die 6ffentliche Rolle der
Kirchen als Flrsprecherinnen fir Gerechtigkeit und Frieden Uberall in der weltweiten Kirchengemeinschaft.

Seit 2021 hat der LWB neue Aktivitaten und Plattformen in das Stipendienprogramm aufgenommen, um
Stipendiat/innen aus der gesamten Kirchengemeinschaft miteinander in Kontakt zu bringen. Diese Plattformen
bieten Raum fiir gemeinsame Reflexionen, Austausch und die Entwicklung von Leitungskompetenzen.
Insbesondere sollen Stipendiat/innen und Alumnen dauerhaft miteinander vernetzt werden, damit sie im Kontakt
mit anderen Leitungspersonen nachhaltige Veranderungen in ihren lokalen Gemeinschaften, aber auch im
globalen Kontext bewirken kdnnen.

Der LWB arbeitet eng mit Partnerorganisationen wie Brot fir die Welt, dem Deutschen Nationalkomitee und Felm
zusammen, um Synergien zu nutzen, Ressourcen zu buindeln und Fachwissen zu teilen. Diese Kooperationen
starken die theologische, diakonische und entwicklungsbezogene Bildung und erdffnen den Mitgliedskirchen
Zugang zu Férdermadglichkeiten im Rahmen des Stipendienprogramms.
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Richtlinien fiir die Vergabe und Umsetzung von Stipendien des LWB

Werte und Grundprinzipien

Die grundlegenden ethischen Selbstverpflichtungen und Standards des LWB

Der LWB bekennt sich zu ethischen Grundiiberzeugungen und Standards, die in allen Arbeitsbereichen,
einschlielich im Stipendienprogramm, zur Anwendung kommen und geachtet werden mussen. Die LWB-
Mitgliedskirchen haben iber den LWB-Rat gemeinsam Verhaltenskodizes' beschlossen, in denen folgende
Selbstverpflichtungen formuliert sind:

Respekt der Wiirde und Integritat aller Menschen;

faire und gerechte Behandlung aller, ohne Diskriminierung, Ausbeutung oder Belastigung;

Forderung der Geschlechtergerechtigkeit;

Integritét und verantwortlicher Umgang beim Austliben von Macht gegentiber Menschen und im Umgang
mit finanziellen und sonstigen Ressourcen;

o Achtung der Vielfalt, Inklusivitat und Teilhabe sowie von Transparenz und Verantwortung.

Die Selbstverpflichtungen im Kontext des LWB-Stipendienprogramms einzuhalten, heift:

e Informationen (iber die Mdglichkeit, ein Stipendium zu erhalten, missen mit den Kirchen und innerhalb
der Kirchen gut bekannt gemacht werden — auch an der Basis —, um eine breite Beteiligung und
Inklusivitat sicherzustellen.

e Inden Vorauswahl- und Auswahlprozessen in den einzelnen Kirchen oder ggf. dem zustandigen LWB-
Nationalkomitee und in Genf mussen klare und objektive Kriterien zur Anwendung kommen, die den
Bewerber/innen vorher transparent kommuniziert wurden. Alle Bewerber/innen um ein Stipendium
mussen mit Fairness, Respekt und Wirde begegnet werden.

o Die Entscheidungen Uber die Auswahl von Bewerber/innen und dariiber, wessen Bewerbung von der
Kirche untersttzt wird, sollte innerhalb der jeweiligen Kirche und/oder dem LWB-Nationalkomitee nicht
von einer Person alleine getroffen werden, sondern von einem dafiir eingesetzten internen Gremium.

e Die von der LWB-Gemeinschaft vereinbarten Quoten fiir eine ausgewogene Vertretung der
Geschlechter und junger Menschen miissen auch im gesamten internen Vorauswahlprozess in den
Kirchen und/oder LWB-Nationalkomitees sowie im Auswahlprozess in Genf eingehalten werden.

o Die Unterstlitzung der Bewerber/innen durch die Kirchen und die Auswahl der Stipendiat/innen im LWB-
Stipendienausschuss darf nur aufgrund der Leistungen und des Kapazitatsbedarfs der Bewerber-Kirche
erfolgen.2 Weder eine personliche oder berufliche, noch irgendeine andere Art von Beziehung darf dazu
missbraucht werden, die Unterstiitzung einer Kirche oder die Auswahl eines Bewerbers/einer
Bewerberin zu erreichen.

e Jedelr einzelne Bewerber/in um ein Stipendium muss regelméRig Uber den Status und das Ergebnis
seiner/ihrer Bewerbung informiert werden. Ausgewahlte Stipendiat/innen miissen in jegliche
Kommunikation zu ihrem Stipendium zwischen dem LWB in Genf und ihrer Kirche eingebunden sein.

Die Mitgliedskirchen sind dazu angehalten, diese Selbstverpflichtungen an alle Personen weiterzugeben, die an
den Bewerbungs- und Umsetzungsprozessen des Stipendienprogramms beteiligt sind. Von allen Mitarbeitenden
der Organisation und allen Teilnehmenden an LWB-Programmen und -Veranstaltungen wird erwartet, dass sie
sich an diese Selbstverpflichtungen halten. Fir das LWB-Stipendienprogramm umfasst dieser Personenkreis alle
Leitungspersonen und Mitarbeitenden in den Mitgliedskirchen, die an der Vorauswahl und Auswahl potenzieller

1 Verhaltenskodex fir Mitarbeitende des Lutherischen Weltbundes, Februar 2023
https://www.lutheranworld.org/de/resources/document-verhaltenskodex-fuer-mitarbeitende-des-lutherischen-weltbundes
2Vgl. Botschaft der Vorbereitenden Konsultation der Frauen zur Vollversammlung in Windhuk, Namibia: ,Befreit durch
Gottes Gnade - Sind wir ganz frei, wenn unsere Schwestern (und Briider) nicht frei sind? Die Befreiung der Einzelperson ist
gekoppelt an die Befreiung aller; unsere Befreiung ist ein Geschenk Gottes®, S. 3, Absatz 19.
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Stipendiat/innen beteiligt sind, die LWB-Mitarbeitenden in Genf, die mit dem Auswahlverfahren befasst sind, die
Mitglieder des LWB-Stipendienausschusses, die fir die Billigung der neuen Stipendiat/innen zustandig sind, und
die Bewerber/innen selbst.

Null-Toleranz-Grundsatz

Der LWB-Verhaltenskodex verfolgt eine Null-Toleranz-Politik hinsichtlich sexueller Ausbeutung und sexuellem
Missbrauch, Belastigung, Machtmissbrauch, Betrug und Korruption in allen Aktivitdten und Programmen des
LWB, einschlieRlich des LWB-Stipendienprogramms.

Die an der Umsetzung von LWB-Stipendien beteiligten Personen diirfen unter keinen
Umsténden:

e Personen sexuell ausbeuten oder missbrauchen;

e Geldzuwendungen, Beschaftigungszusagen, Waren oder Dienstleistungen (wie zum Beispiel ein
offizielles Beflirwortungsschreiben einer Kirche fiir ein Stipendium) gegen sexuelle Gefalligkeiten
eintauschen;

¢ Kliingelei (Ausnutzung von Machtpositionen zugunsten von Verwandten oder Freunden), Betrug,
Korruption oder unethische Geschéaftspraktiken betreiben, einschlieBlich Interessenskonflikten;

e Eine Person falschlicherweise irgendeiner Art von Belastigung oder Ausbeutung bezichtigen, um sich
dadurch einen Vorteil zu verschaffen.

Fehlverhalten melden

Wenn Sie im Rahmen der Prozesse zur Bewerbung oder Umsetzung von Stipendien einem Fehlverhalten
ausgesetzt sind oder Zeuge eines Fehlverhaltens werden, ermutigen wir Sie, den VerstoR zu melden: Entweder
unter folgendem Link:
https://lutheranworld.org/de/wer-wir-sind/verantwortung/formular-zur-meldung-von-fehlverhalten

oder per Mail an codeofconduct@Iutheranworld.org.

lhre Meldung wird von der vertraulichen Anlaufstelle des LWB im Genfer Bro fir Humanressourcen
entgegengenommen. Sie wird mit der gebotenen Vertraulichkeit und gemaR unserem Beschwerdemechanismus
behandelt.

Stipendien-Kategorien3

Studienbereiche

1. Theologie: Durch Stipendien im Bereich Theologie sollen die theologische Identitdt und das
Selbstverstandnis der Kirchen gestarkt und eine verantwortungsvolle Theologie geférdert werden.
Theologische Bildung vermittelt Werkzeuge zur Entwicklung eigenstandiger Perspektiven und betont die
Bedeutung einer ganzheitlichen Mission. Dadurch kann sie polarisierenden und spaltenden Kraften
entgegenwirken. Auch die Ausbildung von Fihrungskompetenzen ist ein wesentlicher Bestandteil
theologischer Bildung.

2. Diakonie und Entwicklung: Durch Stipendien im Bereich Diakonie und Entwicklung sollen das
Bewusstsein und die Fahigkeiten der Kirchen stérken, sich fiir Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen,

3 Stipendien-Kategorien der Héléne-Ralivao-Stiftung: siehe Anhang 1.

| 4


https://lutheranworld.org/de/wer-wir-sind/verantwortung/formular-zur-meldung-von-fehlverhalten
mailto:codeofconduct@lutheranworld.org

Richtlinien fiir die Vergabe und Umsetzung von Stipendien des LWB

Menschen in Not zu dienen und sie zu ermachtigen sowie die Wirde jedes einzelnen Menschen zu
wahren.
Die Studienprogramme sollten sich unmittelbar auf folgende Bereiche beziehen:

o Diakonische Studien

Bildung und Gesundheit, Medizin, soziale Studien

o Eméhrungssicherheit, nachhaltige landliche und stadtische Entwicklung und Landwirtschaft,
grundlegende Dienste der Daseinsvorsorge

o Klimawandel, Politik- und Rechtswissenschaften, Friedensforschung und gewaltfreie
Konflikttransformation, Migration, psychosoziale Unterstiitzung, Therapie und Beratung

o Ermachtigung und Frauenrechte, Gender Studies, Rechtswissenschaften

o Digitaler Wandel: Informations- und Kommunikationstechnologie

o

Regulare und Kurzzeitstipendien
Es gibt zwei Kategorien von Stipendien mit unterschiedlicher Dauer:

o Reguléres Stipendium: Die Bewerber/innen werden fir mindestens 1 Jahr und maximal 4 Jahre
unterstiitzt, damit sie ein Studium aufnehmen bzw. abschlieen kénnen (Diplom, Bachelor, Master,
PhD). Fur Bewerber/innen, die ihr Studium bereits begonnen haben, missen zum Zeitpunkt der
Bewerbung noch eine verbleibende Studiendauer von mindestens anderthalb Jahren nachweisen. Auch
wenn Stipendien fiir bis zu vier Jahre bewilligt werden, erfolgt am Ende jedes Studienjahres eine
Evaluierung.

o  Kurzzeitstipendium: Die Bewerber/innen werden fir ein kurzes Ausbildungsprogramm von maximal
einem Jahr unterstitzt. Mit Kurzzeitstipendien erwerben Kirchenmitarbeitende spezifische Kenntnisse,
die sie in der taglichen Arbeit der Kirche/kirchlichen Institution anwenden kénnen. Dies kénnen zum
Beispiel Weiterbildungen, Online-Kurse, Workshops, Seminare oder ein Forschungsprojekt sein.
Mégliche Themen sind Flhrungs- und Organisationsentwicklung, Projektmanagement, Sensibilisierung
fir Genderfragen, Erndhrungssicherheit etc. Die Studienbereiche fiir Kurzzeitstipendien sind vielféltiger
und richten sich nach den Bedirfnissen der antragstellenden Kirchen. Kurzzeitstipendien sollten bei
lokalen Einrichtungen, Ausbildungszentren und in Online-Kursen anerkannter Institutionen absolviert
werden.

Die Bewerbungsformulare und Auswahlkriterien sind in beiden Kategorien dieselben.

Bewerbungs- und Bewilligungsprozess

Bewerbungsvoraussetzungen

Jede Mitgliedskirche des LWB kann Bewerbungen fiir insgesamt 7 Stipendien (davon & reguldre und 2
Kurzzeitstipendien) in den Bereichen Theologie und/oder Diakonie einreichen.

Nur Bewerber/innen, die die folgenden Kriterien erflllen, kénnen sich fiir ein LWB-Stipendium bewerben:
e  Kirchenzugehdrigkeit des Bewerbers/der Bewerberin: Es kdnnen nur Bewerbungen aktiver Mitglieder von
LWB-Mitgliedskirchen berlcksichtigt werden. Bewerbungen individueller Bewerber/innen, die nicht offiziell von

einer LWB-Mitgliedskirche unterstitzt werden, kénnen nicht berlicksichtigt werden (siehe unten,
,Unterstlitzung durch die Kirche").
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o Nationalitét des Bewerbers/der Bewerberin: Flir Stipendien im Bereich Diakonie und Entwicklung kénnen sich
nur Personen aus Entwicklungslandern bewerben. Die Stipendien im Bereich Theologie stehen
Bewerber/innen aus allen Regionen und Landern offen.

o Altersgrenze: Abhangig vom jeweils angestrebten Abschluss und mit einigen Ausnahmen, insbesondere fir
Frauen®, gelten folgende Altersgrenzen:

Abschluss Maximales Alter zum Zeitpunkt der Bewerbung
Bachelor 35
Master 40
Doktorw(irde 45
Post-Doc/Forschung 50
*Ausnahmen:

- Bei Bewerber/innen, die zum Zeitpunkt der Bewerbung hauptamtlich in der Kirche tatig sind, kann auf Antrag
eine Uberschreitung der Altersgrenzen genehmigt werden.

- Bei weiblichen Bewerberinnen, die die Altersgrenze aufgrund sozialer oder kultureller Umstande
uberschreiten, werden haufiger Ausnahmen gewahrt, da diese Faktoren oft dazu fiihren, dass ein Studium
erst zu einem spateren Zeitpunkt aufgenommen werden kann.

e Inder Vergangenheit erhaltene Stipendien: Wenn ein/e vorgeschlagene/r Bewerber/in bereits friher mit einem
LWB-Stipendium geférdert wurde, miissen mindestens zwei Jahre seit dem Ende des zuvor geférderten
Studiums oder der zuvor geforderten Ausbildung vergangen sein.

Der Bewerbungs- und Bewilligungsprozess im Uberblick

Unterstutzung durch die Kirche

Alle Bewerbungen miissen von der Kirche (Hauptsitz) des Bewerbers/der Bewerberin unterstiitzt werden. Der
offizielle Unterstiitzungsbrief der Kirche muss beim Uberpriifungsformular des Online-Portals fiir LWB-Stipendien
hochgeladen werden (siehe Verfahren unten). Im Brief muss die Kirche (iberzeugend darstellen, inwieweit die
vorliegende Bewerbung den strategischen Prioritdten und dem Personalbedarf der Kirche in den Bereichen
Theologie und/oder Diakonie entspricht und wie dieses spezifische Stipendium der Kirche und den lokalen
Gemeinschaften zugutekommt. Die Kirche muss sich klar verpflichten, die Stipendiat/innen nach Abschluss des
Studiums/der Ausbildung als Angestellte oder ehrenamtliche Mitarbeitende in einem Bereich einzusetzen, der mit
der vorgeschlagenen Weiterbildung zusammenhangt. Deshalb wird fiir die Bewerbung eine aussagekréaftige
Beschreibung der geplanten zukiinftigen Rolle benétigt.

Bewerbung

Jede/r Bewerber/in ist dafiir verantwortlich, das Online-Bewerbungsformular auszufiillen und die Bewerbung mit
den erforderlichen Dokumenten einzureichen (siehe Verfahren unten). Der LWB stellt eine ,Anleitung zur
Bewerbung* zur Verfligung, um den Bewerber/innen bei jedem Bewerbungsschritt zu helfen.
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Bewerbungs- und Bewilligungsprozess fur LWB-Stipendien

Juli: Start der Bewerbungsphase. Die Informationen zur neuen Bewerbungsphase einschlieflich aktueller
Bewerbungsformulare und Dokumente werden an alle leitenden Bischofe und Bischéfinnen/Prasidenten und
Prasidentinnen der LWB-Mitgliedskirchen, an die Kirchenzentralen und die LWB-Nationalkomitees verschickt
und Uber LWB-Netzwerke und -Kanale verbreitet. Die leitenden Bischéfe und Bischdfinnen und Présidenten
und Prasidentinnen sowie die Kirchenzentralen werden gebeten, diese Informationen in ihrer Kirche und in
der gréfleren Gemeinschaft, insbesondere auch unter den Mitgliedern der Ortsgemeinden, bekannt zu
machen.

Zu diesem Zeitpunkt wird der Link zum Online-Portal fir LWB-Stipendien nur an die leitenden Bischéfe und
Bischofinnen und Présidenten und Prasidentinnen der Mitgliedskirchen und die Kirchenzentralen
weitergegeben.

Juli-September: Vorauswahlprozess in den Kirchen. Es wird von jeder Kirche erwartet, dass sie in ihren
internen Ausschiissen unter allen Bewerbungen eine Vorauswahl treffen. Am Ende dieses Prozesses wahlt
jede Kirche bis zu 7 Kandidat/innen aus (5 fur regulére und 2 fiir Kurzzeit-Stipendien) und gibt ihnen den
Zugang zum Online-Portal flir LWB-Stipendien.

August-September:  Einreichung der Bewerbung. Der/die Bewerber/in fiillt das Online-
Bewerbungsformular aus und reicht es mit den erforderlichen Dokumenten ein.

September: Aufforderung an die unterstiitzenden Kirchen, die Bewerbung zu priifen. Nach Eingang der
Bewerbung beim LWB wird der unterstlitzenden Kirche iber das Online-Portal des LWB eine Aufforderung
zur Priifung geschickt. Der offizielle Unterstiitzungsbrief der Kirche muss beim Uberpriifungsformular
hochgeladen werden.

1. Oktober: Ende der Bewerbungsfrist.
10. Oktober: Ende der Unterstiitzungs- und Priifungsfrist fiir die Kirchen

Oktober-November: Auswahlprozess in Genf. Das LWB-Biiro der Kirchengemeinschaft in Genf pruft alle
Bewerbungen, sortiert diese vor und erstellt eine Liste von Bewerbungen, die in die engere Auswahl
kommen

Dezember: Bewilligung. Die Bewerbungen werden dem LWB-Stipendienausschuss zur Annahme vorgelegt.
Dem Ausschuss gehoren LWB-Mitarbeitende aus den verschiedenen Abteilungen und Mitarbeitende von
Partnerorganisationen an. Der Ausschuss trifft eine abschlieBende Entscheidung zur Bewilligung der
Stipendien.

Januar (des Folgejahres): Information. Der LWB informiert die Kirchen und LWB-Nationalkomitees uber die
Entscheidungen des LWB-Stipendienausschusses. Danach liegt es in der Verantwortung der Kirchen, die
Bewerber/innen aus ihrem jeweiligen Zusténdigkeitsbereich (iber das Ergebnis ihrer Bewerbung zu
informieren.

Januar-Dezember (des Folgejahres): Umsetzung der Stipendien. Die Umsetzung der bewilligten

Stipendien muss innerhalb eines Jahres beginnen. Bei Stipendien von Bewerber/innen, die sich bereits im
Studium befinden, wird zum Beginn des nachsten Semesters mit der Auszahlung des Stipendiums
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begonnen. Fiir akademische Jahre oder Semester, die vor der Bewilligung des Stipendiums absolviert
wurden, kann keine riickwirkende finanzielle Unterstlitzung geleistet werden.

Der Auswahlprozess in Genf

Nach Abschluss der internen Auswahlverfahren innerhalb der Kirchen und der Einreichung der Bewerbungen beim
LWB-Biiro in Genf durchlaufen die Bewerbungen eine Vorauswahl durch das fiir Stipendien zusténdige Team des
LWB in Abstimmung mit den jeweiligen Regionalreferent/innen. Auf der Grundlage der Auswahlkriterien, des
verfiigbaren Budgets sowie der vom LWB festgelegten Quoten fiir eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter
und junger Menschen wird eine Liste von Bewerber/innen erstellt, die in die engere Auswahl kommen.

Diese Liste wird dem LWB-Stipendienausschuss bei seiner jahrlichen Tagung im Dezember vorgelegt, zusammen
mit den relevanten Bewerbungsunterlagen, Empfehlungen aus der Vorauswahl sowie einem Vorschlag zur
Mittelverteilung. Der Ausschuss trifft dann die endgliltige Entscheidung tiber die Bewilligung der Stipendien flir das
Folgejahr.

Die konkreten Aufgaben und Zustandigkeiten des LWB-Stipendienausschusses sind in dessen Geschéftsordnung
(Terms of Reference) festgelegt, die von der/dem LWB-Generalsekretar/in genehmigt wird.

Auswahlkriterien4
Fur die Auswahl und Bewilligung von Stipendien gelten die folgenden Kriterien:

° Strategische Prioritdten und Personalbedarf der Kirche: Das vorgeschlagene Studienfach und der
angestrebte Abschluss mlssen zum Personalbedarf der Kirche in den Bereichen Theologie und Diakonie
passen. Die antragstellende Kirche muss daher Uberzeugend darlegen, wie eine Bewerbung einem
bestimmten Bedarf und bestimmten Prioritaten entspricht und wie dieses Stipendium der Kirche und den
lokalen Gemeinschaften konkret hilft.

° Derzeitige und zukiinftige Stelle des Bewerbers/der Bewerberin: Von allen Bewerber/innen wird erwartet,
dass sie sich ehrenamtlich oder hauptamtlich in der Kirche und/oder Gesellschaft engagieren. Zudem muss
sich die Kirche klar verpflichten, den Bewerber/die Bewerberin nach Abschluss der Stipendienzeit als
Haupt- oder Ehrenamtliche/n in einer dem vorgeschlagenen Studien-/Ausbildungsbereich entsprechenden
Funktion einzusetzen. Allen Bewerbungen muss eine Beschreibung der zukiinftigen Rolle beigelegt werden.

. Motivation und Verpflichtung der Bewerber/innen: Der/die Bewerber/in muss sein/ihr Engagement sowie die
Fahigkeit und Motivation, die Ausbildung zu absolvieren, Uberzeugend darlegen. Auch muss der/die
Bewerber/in zeigen, wie das durch die vorgeschlagene Ausbildung erworbene Wissen und Kénnen der
Kirche und/oder den lokalen Gemeinschaften zugutekommen. Der/die Bewerber/in muss deutlich zeigen,
dass er/sie die Kirche nach Abschluss des Studiums unterstlitzen und zum Leben der Kirche und der lokalen
Gemeinschaften beitragen will.

. Ort des Studiums: Der LWB ermutigt alle Bewerber/innen, in ihrem Heimatland oder ihrer Heimatregion zu
studieren oder eine Ausbildung zu machen. Falls ein bestimmtes Studien- oder Ausbildungsprogramm im
Ausland vorgeschlagen wird, miissen hierfiir (iberzeugende Griinde dargelegt werden

o Quoten fiir eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter und junger Menschen: Fir jede Kirche, die
Bewerbungen einreicht, missen mindestens jeweils 40 % der Bewerber/innen in den Bereichen Theologie

4 Auswahlkriterien fiir Stipendien der Héléne-Ralivao-Stiftung: siehe Anhang 2
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und Diakonie Frauen sein, und mindestens 20 % missen junge Bewerber/innen (unter 30 Jahre) sein.
Mindestens 40 % der bewilligten Stipendien werden an Frauen und mindestens 20 % an junge
Bewerber/innen (unter 30 Jahre) vergeben.

° Regionale Ausgewogenheit. Der LWB gewahrleistet, dass Bewerber/innen aus den verschiedenen
Regionen, Landern und Kirchen unterstiitzt werden. Die verfligbaren Geldmittel werden gerecht unter den
antragstellenden Kirchen verteilt.

Budget flr Stipendien

Je nach dem in der Bewerbung angegebenen Bedarf und den vorhandenen Geldmitteln kann das LWB-
Stipendium entweder die gesamten oder teilweisen Kosten decken. Das Budget sollte gut ausgearbeitet werden
und auch Nachweise enthalten. Das Budget sollte in der lokalen Wahrung erstellt werden und nach dem
aktuellen Umrechnungskurs von http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html in Euro umgerechnet werden.
Das Stipendienteam uberpriift das Budget und passt es ggf. an. Der/die Bewerber/in muss das Budgetformular
des LWB in der Online-Bewerbung herunterladen und ausgefiillt hochladen. Im Folgenden werden die Regeln fir
das Ausfiillen des Budgets dargelegt.

Offizielle Gebuhrenordnung der Einrichtung

Das LWB-Stipendium deckt Studien-/Ausbildungskosten in der Hohe ab, in der sie in der offiziellen
Gebuhrenordnung der vorgeschlagenen Studien- oder Ausbildungseinrichtung angegeben sind. Der/die
Bewerber/in erstellt ein Budget gemaR der offiziellen Gebulihrenordnung.

Studienbezogene Kosten

Die studienbezogenen Kosten umfassen Kosten fiir Unterkunft, Verpflegung, Transport, Internetzugang, Biicher
und Krankenversicherung.

Falls die studienbezogenen Kosten nicht in der Gebiihrenordnung der Studieneinrichtung enthalten sind, muss
der/die Bewerber/in die jahrlichen Kosten im Budget auflisten. Fir diese Kosten missen Nachweise beigelegt
werden (z.B. offizielle Rechnungen, Belege). Die Kostenaufstellung muss von der Kirche offiziell bestatigt werden,
um sicherzustellen, dass die aufgefiihrten Kosten den tatséchlichen Lebenshaltungskosten in dem jeweiligen Land
entsprechen. AuRerdem muss die Kirche sicherstellen, dass die studienbezogenen Kosten fiir Bewerber/innen, die
im selben Land und/oder in derselben Stadt studieren, vergleichbar sind.

Auslandsreisen und Visa

Wenn Stipendiat/innen im Ausland studieren oder eine Ausbildung machen, kommt der LWB fiir eine Hin- und
Rickreise pro Stipendienjahr auf direktestem Weg vom Abreiseort im Heimatland zum Studien-/Ausbildungsort
auf. Die Summe, die hierfiir gezahlt wird, errechnet das beim LWB fiir die Stipendien zustandige Team anhand
eines Online-Preisvergleichs von Flug-, Bahn- oder Busreisen in der Economy-Klasse. Der LWB tragt auch die
Kosten fiir ein Visum, wo dies erforderlich ist.

Fir Stipendiat/innen im Bereich Theologie aus Landern mit hohen Einkommen wie zum Beispiel Japan, Korea,

Taiwan, Hongkong und Singapur wird erwartet, dass die antragstellende Kirche und/oder der/die Stipendiat/in
selbst die Reisekosten tragen.
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Umsetzung der bewilligten Stipendien

Information und Gultigkeitsdauer

Kirchen und/oder LWB-Nationalkomitees sowie die einzelnen Bewerber/innen werden jedes Jahr im Januar iber
die im Dezember vom LWB-Stipendienausschuss gefassten Beschliisse informiert. Die Bewilligung von Stipendien
erfolgt vorbehaltlich der Zulassung des jeweiligen Bewerbers/der jeweiligen Bewerberin an einer geeigneten
Institution fiir das vorgeschlagene Studium oder Ausbildungsprogramm.

Jedes bewilligte Stipendium muss innerhalb eines Jahres nach Bewilligung abgerufen werden. Wird ein Studium
oder eine Ausbildung nicht innerhalb dieser Frist begonnen, werden die jeweilige Kirche und der/die jeweilige
Bewerber/in (iber den Widerruf des Stipendiums informiert. Es kdnnen Ausnahmen gelten, wenn Umstande
auftreten, die nicht im Einflussbereich des/der Stipendiat/in liegen.

Aktivierung des Stipendiums

Ein Stipendium wird aktiviert, sobald der Stipendienvertrag (die so genannten Vergabebedingungen, Englisch:
Terms of Award) vom LWB-Stipendienreferat, der jeweiligen Kirche und dem/der erfolgreichen Bewerber/in
unterzeichnet wurde.

Zur Vorbereitung der Vergabebedingungen missen der/die Bewerber/in oder die Kirche Folgendes einreichen:

¢ Annahmeschreiben des Bewerbers/der Bewerberin per Post oder E-Mail;
e Bankverbindung fiir die Auszahlung des Stipendiums (Kontoinhaber/in, Kontonummer, Name und
Adresse der Bank, SWIFT-Code).

Bitte beachten: Fiir akademische Jahre oder Semester, die vor der Bewilligung des Stipendiums absolviert wurden,
kann keine rlickwirkende finanzielle Unterstiitzung geleistet werden.

Bei Anderungen nach Bewerbungseinreichung oder fehlenden Nachweisen miissen die folgenden Dokumente
eingereicht werden, damit der Stipendienvertrag giiltig werden kann:

e aktuelles Zulassungs-/Immatrikulationsschreiben, in dem die genaue Dauer des Studiums oder der
Ausbildung angegeben ist;

e aktuelle Kontaktdaten des Bewerbers/der Bewerberin einschlieflich E-Mail-Adresse;

o aktuelles Budget (einschlieRlich offizieller Fassung der Geblihrenordnung der Studien-
/Ausbildungseinrichtung und von der Kirche bestatigte aktualisierte Kostenaufschlisselung mit
Nachweisen);

¢ Informationen (iber Reise- und Visavorbereitungen (falls zutreffend).

Die Vergabebedingungen legen die Details, Regeln und genauen Bestimmungen fiir das jeweilige Stipendium fest

und beinhalten eine Vereinbarung dariiber, welche Position der/die Stipendiat/in nach Beendigung des
Studiums/der Ausbildung libernehmen wird.

Auszahlung von Stipendien

Stipendien werden einmal im Jahr vom fiir LWB-Stipendien zustandigen Team in Genf auf der Grundlage der
bewilligten Gesamthdhe des Stipendiums und des Stipendienbudgets, das im Rahmen des Auswahlprozesses in
Genf erstellt wurde, ausgezanhlt.
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Jede weitere jahrliche Auszahlung des Stipendiums erfolgt erst, wenn dem flir LWB-Stipendien zusténdigen Team
folgende Informationen und Unterlagen vorgelegt wurden:

e Quittung(en) zur Bestatigung des Erhalts der vorherigen Zahlungen, sofern diese nicht bereits eingereicht
wurden

o aktualisierter Kostenplan (einschlieBlich offizieller Gebuihrenstruktur der Bildungseinrichtung flir das neue
Studienjahr; von der Kirche bestatigte aktualisierte Kostenaufschllisselung mit Nachweisen)

o Studienergebnisse des vorangegangenen Studienjahres

o Ausformulierter Studienbericht zum Verlauf der Studien und zum personlichen Fortschritt im
vorangegangenen Studienjahr

Die erste Stipendienzahlung kann erst erfolgen, nachdem die Vergabebedingungen (siehe oben) unterzeichnet
wurden.

Die Stipendiensumme wird auf das personliche Bankkonto des Stipendiaten/der Stipendiatin tberwiesen. Nur
wenn eine Uberweisung auf das persénliche Konto nicht méglich ist, erfolgt die Zahlung auf das Bankkonto der
Kirche. In jedem Fall wird aber die jeweilige Kirchenleitung Uber alle Stipendienzahlungen informiert.

Nach Erhalt jeder Auszahlung muss die Stipendiatin/der Stipendiat eine Empfangsbestéatigung mit dem
dazugehdrigem Kontoauszug einreichen. Wird das Geld auf das Konto der Kirche (iberwiesen, muss die Kirche
die Empfangsbestatigung und den Kontoauszug einreichen sowie zusatzlich eine personliche Bestétigung des
Stipendiaten/der Stipendiatin, dass die Stipendiensumme an sie weitergeleitet wurde.

Berichterstattung und Monitoring

Wahrend der Zeit des Stipendiums und danach sind Berichterstattung und regelmaRiges Follow-Up mit der
Kirche und dem Stipendiaten/der Stipendiatin wichtig, um die Fortschritte und die Wirkung des LWB-
Stipendienprogramms zu beobachten.

Jede/r Stipendiat/in muss innerhalb von 30 Tagen nach Beendigung jedes akademischen Jahres einen
Jahresbericht an den LWB schicken. Ohne diese Informationen kann der LWB die weiteren Zahlungen des
Stipendiums einstellen.

Im Jahresbericht enthalten sind:
o Ausformulierter Bericht tiber den Studienverlauf (online Ubermittelt)
o Aktualisierte Zeugnisse.

Falls sich das Studium aus irgendeinem Grund verzdgert, ist das LWB-Biiro in Genf umgehend zu informieren.
Die Angabe einer Begriindung fir die Verzégerung ist verpflichtend.

Innerhalb von 30 Tagen nach Beendigung des Studium/der Ausbildung muss ein Schlussbericht eingereicht
werden. Der Schlussbericht muss das offizielle Zertifikat, eine Beurteilung tber die gesamte Ausbildung/ das
gesamte Studium und eine Aktualisierung tiber zukiinftige Plane mit der Kirche enthalten.

Dariber hinaus muss die Kirche, die die Bewerbung unterstitzt hat, den Stipendiaten/die Stipendiatin Gber die
gesamte Stipendienlaufzeit begleiten und Uber sein/ihnr Engagement in Kirche und Gesellschaft nach dem Ende
der Stipendienlaufzeit berichten.

Der/die Stipendiat/in ist gemeinsam mit der unterstitzenden Kirche dafiir verantwortlich, das LWB-Biro der

Kirchengemeinschaft tiber die Aufgabe oder Unterbrechung des vereinbarten Studien- oder
Ausbildungsprogramms zu informieren.
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Anderungen nach der Bewilligung

Weder der/die Studierende noch die Kirche ist berechtigt, das bewilligte Stipendium ohne vorherige Genehmigung
des LWB-Stipendienkomitees oder des/der DTMJ-Direktors/Direktorin zu &ndern. Fiir jede gewiinschte Anderung
muss die entsprechende Mitgliedskirche ein offizielles Antragsschreiben an das Stipendienreferat des LWB
schicken. Die so eingegangenen Antrage kdnnen nach MafRgabe folgender Bestimmungen gebilligt oder nicht
gebilligt werden:

Anderung der bewilligten Hohe des Stipendiums

Die Hohe eines bewilligten Stipendiums kann auf Antrag heraufgesetzt werden. Berechtigte Griinde flir die
Erhdhung eines Stipendiums kénnen sein:

- héhere Studiengebiihren und/oder Lebenshaltungskosten im Vergleich zum Zeitpunkt der Bewerbung;

- wesentliche Veranderungen im Wahrungswechselkurs im Vergleich zum Zeitpunkt der Bewerbung.

Eine Erhéhung um bis zu EUR 2.000 kann vom Direktor/der Direktorin der Abteilung DTMJ bewilligt werden. Eine
Erhéhung um mehr als EUR 2.000 muss vom LWB-Stipendienausschuss bewilligt werden.

Anderung der bewilligten Stipendiendauer

Die bewilligte Stipendiendauer kann auf Antrag vom beim LWB flir Stipendien zustandigen Team verlangert
werden, wenn dies keine Erhdhung des bewilligten Gesamtvolumens des Stipendiums bedeutet. Wenn die
Verlédngerung der Stipendiendauer eine Erhéhung des Gesamtvolumens des Stipendiums bedeutet, gelten die
oben genannten Regelungen.

Ande[ung des bewilligten Studien- oder Ausbildungsprogramms

Eine Anderung des Studien- oder Ausbildungsprogramms wird vom Direktor/der Direktorin der Abteilung DTMJ
nur in Ausnahmeféllen genehmigt. Wenn die Anderung des Studien- oder Ausbildungsprogramms eine Erh6hung
des Budgets erfordert, gelten die oben genannten Regelungen.

Anderung des/der bewilligten Stipendiat/in

Bewilligte Stipendien sind nicht tibertragbar. Wenn ein/e urspriinglich bewilligte/r Stipendiat/in nicht in der Lage
sein sollte, das vorgeschlagene Studium oder Ausbildungsprogramm innerhalb der gesetzten Frist anzutreten, wird
das Stipendium widerrufen.

Begleitung der Stipendiat/innen

Der LWB begleitet die Stipendiat/innen wahrend des gesamten Férderzeitraums. Viermal jahrlich finden Online-
Treffen (,Coming Together®) statt, um die Verbindung zwischen dem LWB und den Stipendiat/innen zu stérken
und ihnen eine Plattform zur Vernetzung und zur gegenseitigen Unterstlitzung zu bieten. Diese Treffen kénnen
das Risiko von Studienabbriichen verringern und bieten gleichzeitig kontinuierliche Motivation wahrend des
Studiums bzw. der Ausbildung. Darlber hinaus erfahrt der LWB auf diese Weise mehr (iber die Fortschritte und
Herausforderungen der Studierenden.

Von den Stipendiat/innen wird erwartet, dass sie an Aktivitdten zur Flihrungskréfteentwicklung des LWB
teilnehmen, etwa an Fihrungstrainings und Workshops.
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Erwartungen nach Ende des Stipendiums: Aufgaben und
Rechenschaftspflicht

Nach Abschluss des Studien- oder Ausbildungsprogramms wird von allen Stipendiat/innen erwartet, dass sie die
in den Vergabebedingungen beschriebene Position ibernehmen, wie zuvor zwischen dem/der Bewerber/in, der
Mitgliedskirche und dem LWB vereinbart. Sie werden ermutigt, sich entsprechend der gemeinsamen Vereinbarung
in den Vergabebedingungen fir mindestens zwei Jahre entweder ehrenamtlich oder hauptamtlich in ihren Kirchen
oder in kirchennahen Institutionen zu engagieren. Sowohl die Kirchen als auch die Stipendiat/innen sind dafir
verantwortlich, sich nach Kréften um die Erflillung dieser Verpflichtungen zu bemuhen.

Darliber hinaus muss die entsendende Kirche am Ende des Stipendienzeitraums einen Abschlussbericht
einreichen, der darlegt, wie die im Rahmen des Stipendiums erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten eingesetzt
werden sollen und welche Position der/die Stipendiat/in kiinftig in Kirche und Gemeinschaft einnehmen wird. Der
Bericht ist tiber das Online-Tool des LWB einzureichen.

Anhang 1

Stipendien-Kategorien der Héléne-Ralivao-Stiftung
Fur Stipendien im Rahmen der Héléne-Ralivao-Stiftung gibt es zwei Kategorien:

1) Kurzzeitkurse, die darauf abzielen, Frauen in bestehenden Leitungspositionen (z.B. Pfarrerinnen,
Direktorinnen, Ausbilderinnen) durch spezifische Weiterbildungsmalnahmen fiir transformativen Wandel
zu qualifizieren. Dies konnen Kurse in den Bereichen Sprachenlernen, Fihrung und
Organisationsentwicklung, Projektmanagement, Genderkompetenz oder Advocacy sein. Diese
Stipendien sollten fur Bildungseinrichtungen im lokalen Umfeld der Antragstellenden beantragt werden.

2) Master- oder Promotionsprogramme in einem der folgenden Schwerpunktbereiche:
a) Theologische Disziplinen: insbesondere Bibelwissenschaft/Hermeneutik, Homiletik, Systematische
Theologie und Praktische Theologie/Ethik (flir Frauen).

b) Gender Studies/Geschlechtergerechtigkeit sowie womanistische und feministische Theologie (fiir
Frauen und Manner).

Anhang 2

Auswahlkriterien fiir Stipendien der Héléne-Ralivao-Stiftung

Die Héléne-Ralivao-Stiftung des Lutherischen Weltbundes (LWB) vergibt vorrangig Stipendien an
Theologiestudentinnen in der LWB-Region Afrika. Darlber hinaus unterstitzt die Stiftung Forschungs- und
Ressourcenerarbeitungen zu Themen an der Schnittstelle von Theologie, Geschlecht und Flihrungskompetenz,
die sowohl Frauen als auch Mé&nnern in der Region und in der weltweiten Kirchengemeinschaft zugutekommen
sollen.

Der fir direkte Stipendien vorgesehene Teil der Stiftung zielt auf tiefgreifende und langfristige Veranderungen.
Die Vergabe dieser Stipendien trégt dazu bei, Frauen als Theologinnen und Fihrungspersonlichkeiten zu
starken, um systemischen Wandel in Kirchen und Gesellschaften hin zu inklusiveren, sicheren und gerechten
Gemeinschaften von Frauen und Mé@nnern nachhaltig zu fordern.

| 13



	Zweck der Richtlinien
	Hintergrund und Zweck der LWB-Stipendien
	Werte und Grundprinzipien
	Die grundlegenden ethischen Selbstverpflichtungen und Standards des LWB
	Null-Toleranz-Grundsatz
	Fehlverhalten melden

	Stipendien-Kategorien2F
	Studienbereiche
	Reguläre und Kurzzeitstipendien

	Bewerbungs- und Bewilligungsprozess
	Bewerbungsvoraussetzungen
	Der Bewerbungs- und Bewilligungsprozess im Überblick
	Unterstützung durch die Kirche
	Bewerbung
	Bewerbungs- und Bewilligungsprozess für LWB-Stipendien
	Der Auswahlprozess in Genf

	Auswahlkriterien3F
	Budget für Stipendien
	Offizielle Gebührenordnung der Einrichtung
	Studienbezogene Kosten
	Auslandsreisen und Visa


	Umsetzung der bewilligten Stipendien
	Information und Gültigkeitsdauer
	Aktivierung des Stipendiums
	Auszahlung von Stipendien
	Berichterstattung und Monitoring
	Begleitung der Stipendiat/innen

	Erwartungen nach Ende des Stipendiums: Aufgaben und Rechenschaftspflicht
	Anhang 1
	Anhang 2

